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Einkaufsbedingungen  
Fa. Alfred Kron GmbH  

 

§ 1 
Allgemeines – Geltungsbereich 

 
(1) Diese Einkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend „Lieferant „). 
(2) Diese Einkaufsbedingungen gelten für jeden Liefer-/Rahmenvertrag (nachfolgend „Vertrag“) und sämtli-

che Einzelverträge und/oder Bestellungen im Rahmen eines Vertrages (nachfolgend „Einzelvertag“) mit 
dem Lieferanten. Geschäftsbedingungen des Lieferanten, die von uns nicht ausdrücklich anerkannt 
werden, haben keine Gültigkeit. 

(3) Diese Einkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Bestellungen und Vertragsbeziehungen 
zwischen dem Lieferanten und uns. 

(4) Die Vertragspartner werden mündliche Vereinbarungen unverzüglich im Einzelnen schriftlich bestäti-
gen. 

(5) Sollten einzelne Teile dieser Einkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht beeinträchtigt. 

(6) Wir sind zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn ein wichtiger Grund hierfür vorliegt. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn nach Vertragsabschluss erkennbar wird, dass 
unsere unter dem Vertrag begründeten Lieferansprüche gefährdet werden und der Lieferant trotz Auf-
forderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist seine Leistungsfähigkeit glaubhaft versichert. Ge-
setzliche Kündigungs- und Rücktrittsrechte und die Rechte gem. Ziff. 29 bleiben unberührt. 
 
 

§ 2 
Angebote - Bestellung 

 
(1) Die Erstellung von Angeboten ist für uns kostenlos und unverbindlich. 
(2) Erfolgt das Angebot aufgrund unserer Anfrage, darf von den in der Anfrage enthaltenen Vorgaben nur 

dann abgewichen werden, wenn wir hierauf ausdrücklich hingewiesen werden. 
(3) Nimmt der Lieferant unsere Bestellung nicht innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen nach Zugang an, 

so sind wir zu deren Widerruf berechtigt. 
(4) Lieferabrufe werden spätestens verbindlich wenn der Lieferant nicht binnen 5 Arbeitstagen nach Zu-

gang widerspricht. 
(5) Wir können im Rahmen der Zumutbarkeit für den Partner Änderungen des Liefergegenstandes verlan-

gen. Dabei sind die Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Mehr- und Minderkosten sowie der 
Liefertermine, angemessen einvernehmlich zu regeln. 

 
 

§ 3 
Preise – Zahlungsbedingungen 

 
(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich die Preise frei Empfangsstelle in EUR. 
(2) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung 

– die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung 
entstehenden Folgen ist der Partner verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu ver-
treten hat. 

(3) Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, ge-
rechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rech-
nungserhalt netto. 

(4) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. 
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§ 4 
Lieferzeit 

 
(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. 
(2) Kann der Lieferant absehen, dass die Ware nicht innerhalb der Lieferfrist geliefert werden kann, so wird 

er uns unverzüglich und schriftlich davon in Kenntnis setzen, die Gründe hierfür mitteilen sowie nach 
Möglichkeit den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt nennen. Unsere Ansprüche wegen Lieferverzug des 
Lieferanten bleiben dadurch unberührt. 

(3)  Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, 
nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung und Rücktritt zu 
verlangen. Verlangen wir Schadensersatz, steht dem Lieferanten das Recht zu, uns nachzuweisen, dass 
er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

 
 

§ 5 
Gefahrenübergang – Dokumente 

 
(1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen. Dabei geht die 

Gefahr auf uns über, wenn der Lieferant die Ware in unser Lager eingebracht hat. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere Bestellnum-

mer anzugeben; unterlässt er dies, so sind die dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbei-
tung nicht von uns zu vertreten. 

 
 

§ 6 
Mängeluntersuchung – Mängelhaftung 

 
(1) Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts- und Quantitätsab-

weichungen zu prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen,  
gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim Lieferanten eingeht. 

(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom Liefe-
ranten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht 
auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich vorbehal-
ten. 

(3) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn der 
Lieferant in Verzug ist. 

(4)  Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang, soweit nicht die zwingenden 
Bestimmungen der §§ 478, 479 BGB eingreifen. 

 
 

§ 7 
REACH Konformität und Informationspflichten /  

RoHS EU-Richtlinie 2011/65/EC 
 

(1) Der Lieferant verpflichtet sich betreffend der Kron gelieferten Waren inklusive Verpackungen die 
REACH-Verordnung (Verordnung EG Nr. 1907/2006) einzuhalten. Er versichert insbesondere, dass die 
gelieferten Waren/Erzeugnisse und deren Verpackungen keine Stoffe der jeweils aktuellen Kandidaten-
liste gemäß Art. 53 Abs. 1 der Verordnung in einer Menge über 0,1 % Massenprozent (SVHC-Stoffe) 
enthalten. Der Lieferant ist verpflichtet, sämtliche an Kron gelieferten Stoffe selbst oder von Vorliefe-
ranten (vor)registrieren zu lassen, sofern ihn Registrierungspflichten nach REACH treffen. Ist der Liefe-
rant nach der REACH Verordnung selbst nicht registrierungspflichtig, verpflichtet er seine Vorlieferan-
ten zur Einhaltung ihrer Pflichten nach REACH. Eine vom Lieferanten oder seinen Vorlieferanten 
vorgenommene Registrierung betreffend die gelieferten Waren ist Kron auf Anforderung schriftlich 
nachzuweisen. 

(2) Der Lieferant stellt sicher, dass, wenn in von ihm gelieferten Waren/Erzeugnisse oder deren Verpa-
ckungen unter REACH fallende Stoffe enthalten sind, diese entsprechend REACH registriert sind. Er ver-
pflichtet sich, sämtliche aufgrund der Verordnung erforderlichen Informationen und Dokumentationen 
(insbesondere nach Art. 31 ff. der REACH-Verordnung) innerhalb der in REACH vorgesehenen Fristen an 
Kron zu übermitteln bzw. die Informationen seines Vorlieferanten unverzüglich an Kron weiterzuleiten. 
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(3) Wird Kron wegen Verletzung der REACH-Vorschriften von Kunden, Konkurrenten oder Behörden in An-
spruch genommen, die auf eine Ware des Lieferanten zurückzuführen ist, dann ist Kron berechtigt, von 
dem Lieferanten die Freistellung von diesen Ansprüchen oder den Ersatz des Schades zu verlangen, der 
durch die nicht vorhandene REACH-Konformität verursacht wurde. 

(4) Die vorgenannten Verpflichtungen gelten entsprechend (mit Ausnahme der Registrierungspflichten), 
wenn der Lieferant seinen Sitz in einem Nicht-EU-Land hat. Er muss insbesondere darüber informieren, 
wenn ein SVHC-Stoff größer 0,1 % enthalten ist, oder unter REACH fallende Stoffe bei der normalen 
und vorhersehbaren Verwendung freigesetzt werden können. 

(5) Der Lieferant hat die Umweltauflagen gemäß dem deutschen und europäischen Recht, einschließlich 
der EU-Richtlinie 2011/65/EC „Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe bei Elekt-
ro- und Elektronikgeräten“ und des Elektrogesetzes vollumfänglich zu erfüllen. 

(6) Elektro- und Elektronikgeräte jeder Gerätekategorie sowie Bauteile für diese müssen die Stoffverbote 
der EU-Richtlinie 2011/65/EC und der zu Ihrer Umsetzung erlassenen Gesetze, Verordnungen, Entschei-
dungen und sonstigen Bestimmungen einhalten. Der Lieferant hat dazu eine schriftliche Konformitäts-
erklärung auszuhändigen. Diese Geräte müssen mit einem CE-Zeichen und mit dem Symbol nach An-
hang IV der EU-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) versehen sein. 

(7) Der Lieferant gewährleistet, dass alle Produkte den Anforderungen der RoHS-Richtlinie gemäß obiger 
Ziffern 1 und 2 entsprechen. Der Lieferant hat alle Schäden und Aufwendungen (einschließlich Kosten 
der Rechtsverfolgung) und für alle Ansprüche Dritter, die auf einem vom Lieferanten verschuldeten 
Verstoß gegen die RoHS Richtlinie oder sonstiger geltender Umweltvorschriften beruhen, zu ersetzen. 

 
 

 
§ 8 

Produkthaftung – Freistellung –  
Haftpflichtversicherungsschutz 

 
(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 

Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herr-
schafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Abs. (1) ist der Lieferant auch verpflichtet, 
etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die 
sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt 
und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit möglich 
und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sons-
tige gesetzliche Ansprüche. 

(3) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von 
€ 10 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu unterhalten; stehen uns weitergehende 
Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 

 
 

§ 9 
Schutzrechte 

 
(1) Der Lieferant gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter inner-

halb der Bundesrepublik Deutschland verletzt werden. 
(2) Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns 

auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit 
dem Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten – irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbeson-
dere einen Vergleich abzuschließen. 

(3) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusam-
menhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 

(4) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 
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§ 10 

Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge –  
Geheimhaltung 

 
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung 

oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehalts-
sache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzu-
sehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant 
verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 

(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist weiter verpflichtet, die Werkzeuge 
ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, 
die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahls-
schäden zu versichern. Gleizeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus die-
ser Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, an unseren 
Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und In-
standsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort 
anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt. 

(4) Soweit die uns gemäß Abs. (1) und/oder Abs. (2) zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller 
unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10% übersteigt, sind wir auf Verlangen der 
Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet. 

(5) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen 
Zustimmung offen gelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses 
Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnun-
gen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist. 

 
 

§ 11 
Gerichtsstand – Erfüllungsort 

 
(1) Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, 

den Lieferanten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

 


